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1. Satzung zur Ã„nderung Satzung Ã¼ber die Erhebung einer ...

Als Wohnung gelten auch Mobilheime, Wohnmobile, Wohn- und Campingwagen, die nicht oder nur gelegentlich ... In Â§ 4 wird folgender Absatz 4 neu eingefÃ¼gt:. 
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1. Satzung zur Änderung Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer (Zweitwohnungssteuersatzung)



Aufgrund der Art. 22 Abs. 2 der Bayerischen Gemeindeordnung und des Art. 3 Abs. 1 des Bayerischen Kommunalabgabengesetzes erlässt der Markt Wertach folgende Satzung: §1 Änderungsbestimmungen Die Satzung über die Erhebung der Zweitwohnungssteuer im Markt Wertach vom 04.11.2004 wird wie folgt geändert: 1. In § 2 wird folgender dritter Satz eingefügt: Als Wohnung gelten auch Mobilheime, Wohnmobile, Wohn- und Campingwagen, die nicht oder nur gelegentlich fortbewegt werden. 2. In § 4 wird folgender Absatz 4 neu eingefügt: Bei Mobilheimen, Wohnmobilen, Wohn- und Campingwagen, die länger als drei Monate im Kalenderjahr nicht oder nur unerheblich fortbewegt werden, gilt als jährlicher Mietaufwand die zu zahlende Nettostandplatzmiete. Bei Eigennutzung ist die in vergleichbaren Fällen zu zahlende Nettostandplatzmiete im Sinne des Satzes 1 zugrunde zu legen. Sollten in der Standplatzmiete Nebenkosten oder andere Aufwendungen enthalten sein, sind zur Ermittlung der Nettostandplatzmiete angemessene Kürzungen vorzunehmen. 3. In § 5 Abs. 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: Für Mobilheime, Wohnmobile, Wohn- und Campingwagen beträgt die Steuer im Kalenderjahr 7 v.H. des jährlichen Mietaufwandes. 4. § 11 (Ordnungswidrigkeiten und Strafvorschriften) wird neugefasst und lautet nun: § 11 Ordnungswidrigkeiten (1) Ordnungswidrig handelt, wer als Steuerpflichtiger oder bei Wahrnehmung der Angelegenheit eines Steuerpflichtigen leichtfertig 1. über steuerrechtlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder 2. die Gemeinde pflichtwidrig über steuerrechtlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt und dadurch Steuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile für sich oder einen anderen erlangt. Die Strafbestimmungen bei Vorsatz des Art. 14 KAG bleiben unberührt.



(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder leichtfertig 1. Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind oder



2. der Anzeigepflicht über Innehaben oder Aufgabe der Zweitwohnung nicht nachkommt. Zuwiderhandlungen gegen §§ 8, 9 und 10 dieser Satzung sind Ordnungswidrigkeiten nach Art. 16 KAG.



(3) Gemäß Art. 15 und 16 des KAG kann eine Ordnungswidrigkeit nach Abs. 1 mit einer Geldbuße bis zu 10.000,-€, die Ordnungswidrigkeit nach Abs. 2 mit einer Geldbuße bis zu 5.000,-€ geahndet werden.



§ 2 Inkrafttreten (4) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2012 in Kraft. Markt Wertach, 03.11.2011



Eberhard Jehle 1. Bürgermeister



ausgefertigt: Markt Wertach, 07.11.2011



Eberhard Jehle 1. Bürgermeister



Die Satzung wurde in dem für amtliche Bekanntmachungen bestimmten Teil des „Rund um den Grüntensee“ vom 11. November 2011 veröffentlicht.



Wertach, 14.11.2011



Meyer
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Satzung Ã¼ber die Erhebung von Hundesteuer 

beschlossen: Â§ 1. Steuergegenstand. (1) Die Stadt Isny im AllgÃ¤u erhebt die Hundesteuer nach dieser Satzung. (2) Der Steuer unterliegt das Halten von Hunden ...
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Satzung Ã¼ber die Erhebung der Hundesteuer 

12.11.2018 - Aufgrund des Art. 22 Abs. 2 und Art. 24 Abs. 3. der Bayerischen .... tritt die Satzung Ã¼ber die Erhebung der Hundesteuer vom 29.11.2007 auÃŸer.
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Satzung des Marktes Oberstdorf Ã¼ber die Erhebung einer ... 

29.10.2004 - Als Wohnung gelten auch Mobilheime, Wohnmobile, Wohn- und Campingwagen, die nicht ... In Â§ 4 wird folgender Absatz 4 neu eingefÃ¼gt:.
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Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer ... - Wertach 

851) vom Finanzamt auf den Hauptfeststellungszeitpunkt 1.1.1964 ... (1) Der Inhaber einer Zweitwohnung ist zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet. Zur.
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4. Satzung zur Ã„nderung 

fÃ¼r die Erhebung einer Hundesteuer (Hundesteuersatzung) vom 01.09.2016. Aufgrund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes erlÃ¤sst der Markt ...
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Satzung fÃ¼r die Erhebung 

15â€“20 v. H. 0,437 v.H. Ã¼ber 20 v. H. 0,625 v.H.. Â§ 4 Entstehen, Veranlagung ... hat am 15. August jeden Jahres eine Vorauszahlung zu entrichten. Wer die zur.
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Satzung fÃ¼r die Erhebung einer Kommunalabgabe zur AbwÃ¤lzung ... 

Die Abgabe wird nach der Zahl der Einwohner auf dem GrundstÃ¼ck berechnet. MaÃŸ- gebend fÃ¼r die Zahl der Einwohner ist der 30. Juni des Kalenderjahres, fÃ¼r ...
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5. Satzung zur Ã„nderung der Satzung Ã¼ber die Erlaubnisse und ... 

Die Satzung Ã¼ber Erlaubnisse und GebÃ¼hren fÃ¼r Sondernutzungen an ... (Sondernutzungssatzung vom 21.05.1993, zuletzt geÃ¤ndert durch Satzung vom.
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5. Satzung zur Ã„nderung der Satzung des Marktes Wertach Ã¼ber die 

4 Abs. 1 wird in der bisherigen Form aufgehoben und durch folgenden neuen Â§4 Abs. 1 ersetzt: â€ž(1) Die GrabgebÃ¼hr betrÃ¤gt pro GrabstÃ¤tte fÃ¼r a) eine GrabstÃ¤tte ...
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8. Satzung zur Ã„nderung der Satzung des Marktes Wertach Ã¼ber die 

Satzung zur Ã„nderung der Satzung des Marktes Wertach Ã¼ber die Erhebung von GebÃ¼hren fÃ¼r die Benutzung seiner. Bestattungseinrichtungen sowie fÃ¼r damit.
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7. Satzung zur Ã„nderung der Satzung des Marktes Wertach Ã¼ber die 

4 Abs. 1 wird in der bisherigen Form aufgehoben und durch folgenden neuen Â§4 Abs. 1 ersetzt: â€ž(1) Die GrabgebÃ¼hr betrÃ¤gt pro GrabstÃ¤tte fÃ¼r a) eine GrabstÃ¤tte ...
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Satzung zur Erhebung von KostenerstattungsbetrÃ¤gen 

RÃ¼ckbau/Anstau von EntwÃ¤sserungsgrÃ¤ben, VerschlieÃŸen von Drainagen. - Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 1 Jahr. 5. MaÃŸnahmen zur Extensivierung.
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Satzung fÃ¼r die Erhebung der Hundesteuer Satzung Hundesteuer 

Hunden, die fÃ¼r Blinde, Taube, SchwerhÃ¶rige oder vÃ¶llig Hilflose unentbehrlich sind,. Hunden, die zur Bewachung von Herden notwendig sind,. Hunden, die ...
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Satzung Ã¼ber die Erhebung von GebÃ¼hren im Marktwesen 

02.11.1998 - 4(1,2,3,6,7,8,9). 5(1,2,3,4). 6. 7. 01.01.2002. 13.10.2001. 25.04.2002. Rechtsgrundlagen. Gemeindeordnung. Kommunalabgabengesetz. Â§ 4.
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Satzung Ã¼ber die Erhebung von Verwaltungskosten fÃ¼r ... 

fÃ¼nfundzwanzigtausend Euro. Â§3. Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. (Gleichzeitig tritt die Satzung vom. 11.02.1975 auÃŸer Kraft.) Iphofen, 08.12.2011.
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Satzung des Marktes Oberstdorf Ã¼ber die Erhebung der Hundesteuer ... 

SteuerermÃ¤ÃŸigung nur ein, wenn sie die BrauchbarkeitsprÃ¼fung nach Â§ 21 der. Verordnung zur AusfÃ¼hrung des Bayer. Jagdgesetzes vom 1. MÃ¤rz 1983 (GVBI.
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Satzung Ã¼ber die Erhebung von ErschlieÃŸungsbeitrÃ¤gen 

05.10.2009 - Aufgrund der Â§Â§ 2, 26 Abs. 1 S. 3, 34, 38 Abs. 1 S. 2 i.V.m. Â§ 31 Abs. 2 und Â§ 38 Abs. 4 des Kom- munalabgabengesetzes (KAG) in .... Die Gemeinde trÃ¤gt 5 v. H. der beitragsfÃ¤higen ErschlieÃŸungskosten. Â§ 6. Erschlossene ...
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Satzung fÃ¼r die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrags 

Aufgrund des Art. 6 des Kommunalabgabengesetzes erlÃ¤sst der Markt Oberstdorf folgende. Satzung fÃ¼r die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrags. Â§ 1.
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Satzung Ã¼ber die Erhebung von GebÃ¼hren im Bestattungswesen 

13.11.1991 - 1996 S. 29) und der $$ 2,8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes fÃ¼r Baden- ... 30 v. H. 50 v. H. 2. fÃ¼r die Beisetzung von Urnen. 260,00 Euro.
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Satzung Ã¼ber die Erhebung von VerwaltungsgebÃ¼hren 

(3) VerwaltungsgebÃ¼hren werden nicht erhoben fÃ¼r Verfahren, die von der Stadt Isny ganz oder .... Gruppenauskunft (Â§ 32 Abs. 3, Â§ 34 Abs. 1, 2 und 3 MG).
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Satzung des Marktes Oberstdorf Ã¼ber die Erhebung 

18.06.2018 - dstÃ¼cks oder der Wohnung oder des Hausverwalters nach Sg 20 ff. des. Wohnungseigentumsgesetzes â€“ ergeben sich aus Â§ 93 der ...
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Satzung fÃ¼r die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrags 

(2) Zur Bestimmung des Vorteils dienen der einkommen- oder kÃ¶rperschaftsteuerpflichtige Gewinn und der steuerbare Umsatz innerhalb eines Kalenderjahres.
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Satzung des Marktes Oberstdorf über die Erhebung einer ... 

(3) Wurde eine Jahresrohmiete vom Finanzamt nicht festgestellt. (Absatz 2), so wird ein ... (3) Die Steuererklärung ist vom Steuerschuldner eigenhändig zu.
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Satzung des Marktes Wertach fÃ¼r die Erhebung einer Hundesteuer ... 

Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariterbundes, des Malteser-Hilfsdienstes, der Johanniter-. Unfallhilfe, des Technischen Hilfswerks ...
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